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Modulare Nachqualifikation für potenzielle Ausbilder/-innen im Beruf 
Hauswirtschafter/-in mit artverwandten Fortbildungsabschlüssen zur 

Anerkennung der fachlichen Eignung (MoNaQuHW) 

– Pilotprojekt auf Grundlage Beschluss BBiA 2/2025 vom 11.12.2025 – 

Ziele 

• Die Teilnehmenden erlangen einen umfassenden Überblick über die berufsspezifischen 
Inhalte und Anforderungen des Ausbildungsberufs Hauswirtschaft (ohne vollumfängli-
chen Erwerb aller Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten des Ausbildungsberufes). 

• Nach erfolgreichem Abschluss: 

o Die Teilnehmenden können Ausbildungsinhalte fachgerecht vermitteln. 
Sie stellen die Vermittlung der Ausbildungsinhalte ggf. durch ergänzende Maßnah-
men sicher. 

o Zuerkennung der fachlichen Eignung als Ausbilder/-in im Beruf Hauswirtschafter/-in 
durch die Zuständige Stelle (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie, Ref. 91) wenn alle weiteren erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind1 

• Bildung eines Netzwerkes von Ausbildern/Ausbilderinnen im Beruf Hauswirtschaft 

• Wichtig: Die MoNaQuHW führt weder zu einem Berufsabschluss als Hauswirtschafter/-in 
noch zu einem Fortbildungsabschluss im Beruf Hauswirtschafter/-in. Sie ersetzt daher 
nicht den Besuch der Fachschule Freiberg-Zug zur Erlangung eines Abschlusses als 
hauswirtschaftliche/-r Betriebsleiter/-in bzw. Abschluss als Meister/-in der Hauswirt-
schaft. 

Teilnahmevoraussetzungen 

• „artverwandter“ Fortbildungsabschluss (ab Niveau DQR 6: Meister/-in, fachschulische 
Fortbildung, akademischer Abschluss) 

• Beispiele: Hotelbetriebswirt/-in, Küchenmeister/-in, Textilreinigungsmeister/-in, weitere 
nach Bestätigung durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 
91 

Zeitlich-Organisatorischer Rahmen 

• Dauer: 12 Monate – 1 Modul pro Monat (= i. d. R. 4 Tage pro Monat) abzüglich Ferien 
= 9 Module / maximal 40 Tage (siehe Übersicht nächste Seite) 

• Präsenzphasen und Selbstlernphasen, Onlineanteile, 
pro Monat ein Tag Präsenz, Kursstart mit einem Präsenztag 

• Leistungsnachweise: pro Modul und für Abschluss (anwendungsbezogen, mit Bezug auf 
den eigenen Betrieb / die eigene Ausbildungsstätte) 

• Keine Befreiung von einzelnen Modulen 

Methodisch-didaktische Aspekte 

• Feste/-r Ansprechpartner/-in über die gesamte Kursdauer 

• Präsenztage: Wiederholung und Zusammenfassung, Austausch in der Gruppe 

• Selbstlern-/Onlineanteile: Videokonferenzen, Texte, Erklärvideos etc. 

• Bezug zur Umsetzung im eigenen Tätigkeitsbereich (auch bei Leistungsnachweisen) 

 
1 Weitere Voraussetzungen für die Anerkennung der fachlichen Eignung: 

a) Ausbildereignung (Berufs- und Arbeitspädagogik) 
b) bei Ausbildung im Beruf Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft: zusätzlich Rehabilitationspädagogische Zu-

satzqualifikation 
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Übersicht Module 
 

Module (angelehnt an Ausbildungsrahmenplan/ARP)2 Dauer (Tage) 

Legende zur Formatierung: 
 Modul entsprechend ARP 
 Modul ohne Entsprechung im ARP 
 Inhalte ARP ohne eigenes Modul (Vermittlung integriert in andere Module) 

1 Einführung, Rechtsgrundlagen 3 

2 Hauswirtschaftliche Betreuungsleistungen3 5 

3 Hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen: Verpflegung² 5 

4 Hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen: Räume/Wohnumfeld² 5 

5 Hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen: Textilien² 5 

 Hauswirtschaftliche Arbeitsprozesse planen, durchführen und 
bewerten² 

 

 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter²  

 Hauswirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen kalkulieren, 
erstellen und vermarkten² 

 

 Qualitätssichernde Maßnahmen durchführen²  

 Hygienemaßnahmen durchführen²  

 Teamarbeit, Anleitung, Personaleinsatzplanung²  

6 Mit angrenzenden Zuständigkeitsbereichen kooperieren² 2 

7 a) Schwerpunkte im Beruf Hauswirtschafter/in (personenbetreuende, 
serviceorientierte oder ländlich-agrarische Dienstleistungen)4 

b) Besonderheiten im Beruf Fachpraktiker/in Hauswirtschaft5 

a) 4 
 

b) 2 

 Schwerpunktübergreifende, integrativ zu vermittelnde  
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten6 

 

8 Prüfungen 5 

9 Abschlussprojekt 4 

Summe 40  

 

 
2 incl. Wiederholung, Vertiefung, Leistungsnachweise 
3 Ausbildungsrahmenplan Abschnitt A: schwerpunktübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse 

und Fähigkeiten 
4 Ausbildungsrahmenplan Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwer-

punkt 
5 Vgl. Ausbildungsordnung Fachpraktiker/in Hauswirtschaft 
6 Ausbildungsrahmenplan Abschnitt C: schwerpunktübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kennt-

nisse und Fähigkeiten 


